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KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
universitätsdirektion 

A-8010 Graz, Universitätsplatz 3 

GZ. 39/76/4 - 1991/92 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 5 
1014 WIE N 

Telefon: (0316) 380/2140 
Sachbearbeiter: Dr. J. Passini 

Graz, am 26. März 1992 
Pa/Ko/20AHStG 

Betrifft: Entwurf für eine Novellierung des AHstG; 
Vorlage von stellungnahmen zu GZ. 68.242/7-I/B/5A/92 

Die Universitätsdirektion erlaubt sich in der Beilage die aus dem 
Bereich der Karl-Franzens-Universität Graz abgegebenen Stellung
nahmen gesammelt vorzulegen. 

Gleichzeitig wird aus der Sicht der Universitätsverwaltung zu 
diesem Entwurf folgende Stellungnahme abgegeben: 

1. Allgemeines - Begutachtungsfrist - Vorblatt: 

Hier wird behauptet, daß die geplante Novellierung keine Kosten 
aufwirft. Dies übersieht, daß sich der Aufwand für die Verwaltung it an den Universitäten aus folgenden Gründen erheblich erhöhen wird: 

- Zusätzlicher Arbeitsaufwand und daher Personalkosten entstehen 
wegen der "Autonomisierung" der studia irregularia, da der 
Überprüfungs- und Genehmigungsvorgang von der Universitäts
verwaltung zu tragen ist. 

- weiters wird die personalsparende Zahlscheininskription teil
weise wieder unwirksam, da bei einzelnen Studierenden vor der In
skription das Erfordernis der Ablegung von Ergänzungsprüfungen ex
tra geprüft werden muß und diese Studierenden daher zwecks In
skription am Schalter vorsprechen müssen. Mehrkosten entstehen 
hier durch vermehrte Schalterdienste und den Aufwand für eine Um
stellung des Versandes der Zahlscheine. ' 
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- Erhebliche Kosten sind zu erwarten, weil aufgrund der beab
sichtigten Novellierung des § 17 Abs. 2 (Studienpläne) die Ände
rung sämtlicher beschlossenen Studienpläne erforderlich ist. 
Dadurch entsteht die Notwendigkeit der Neuverlautbarung im 
Mitteilungsblatt sowie in den Studienführern. 

Die Begutachtungsfrist wird auch aus der Sicht der Verwaltung als 
viel zu kurz empfunden, als daß eine fundierte Ausarbeitung und 
Weiterleitung von Stellungnahmen möglich wäre. Da der vorliegende 
Entwurf bereits nach Semesterende der Universität übermittelt 
wurde, war es nicht möglich, eine ausführliche Behandlung in den 
Kollegialorganen (Studienkommissionen, Fakultätskollegien) vor dem 
Ende der für die Begutachtung gesetzten Frist durchzuführen. Es 
wird daher angeregt, Gesetzesentwürfe von derartiger Tragwei te, 
deren Auswirkungen sich auf den ganzen Universitätsbetrieb 
erstrecken, nicht zum Semesterende oder gar während der Ferien 
auszusenden. 

2. Zur Terminologie: 

Erklärtes Ziel der Novellierung ist unter anderem die Anpassung an 
den mittlerweile geänderten Sprachgebrauch sowie an die vom AHstG 
teilweise abweichende Wortwahl der organisationsvorschriften. 
Diese Vereinheitlichung wurde hinsichtlich der Verwendung der 
Worte "Universität" bzw. "Hochschule" nicht konsequent vorgenom
men. So wurde z.B. im Einleitungssatz des § 12 Abs. 3 der Aus
druck "Hochschule" durch "Universität" ersetzt. In § 21 Abs. 5 
wurde beispielsweise der Begriff "Hochschule" durch "Universität 
(Hochschule)" ersetzt. Hingegen ist z.B. in der Überschrift zu 
§ 11 der Begriff "Hochschule" belassen worden. Es wird daher 
vorgeschlagen, diese Inkonsequenzen bei Gelegenheit der geplanten 
Novellierung gänzlich zu beseitigen. 

Entsprechend der erklärten Absicht der Novelle, die verwendeten 
Begriffe den aktuellen sprachlichen und rechtlichen Gegebenheiten 
anzugleichen, wird angeregt, den Begriff "Lehrkörper" durch eine 
andere Formulierung zu ersetzen. Der Begriff "Lehrkörper" findet 
sich im organisationsrecht nicht und dürfte mit der Personengruppe 
der "Universitätslehrer" übereinstimmen. Es haben sich damit in 
der Praxis bereits Probleme ergeben, da jene Personen, die Vor
träge im Sinne des § 105 Abs. 1 UOG abhalten, keine Universitäts
lehrer im Sinne des § 23 Abs. 1 UOG sind und daher weder zur Ab
haltung von Prüfungen noch zur Mitgliedschaft in Kollegialorganen 
berechtigt sind. Im AHstG findet sich der Begriff "Lehrkörper" 
derzeit in der Überschrift zu § 2, in § 2 Abs. 1 und 4, § 5 Abs. 2 
lit. b, § 16 Abs. 6, § 26 Abs. 2 und § 28 Abs. 1. 
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3. Zu § 5 Abs. 2 bzw. § 16: 

Es wird angeregt, in einer der beiden genannten Bestimmungen aus
drücklich vorzusehen, daß es behinderten Studierenden gestattet 
ist, zum persönlichen Gebrauch Tonaufnahmen des Vortrages in Lehr
veranstaltungen zu machen. Derartige Aufnahmen zum persönlichen 
Gebrauch sind urheberrechtlieh ohnehin zulässig, jedoch würde eine 
ausdrückliche Bestimmung Klarheit schaffen und verhindern, daß 
körperbehinderte Studierende im Einzelfall mit vortragenden über 
die ZUlässigkeit von Tonaufnahmen diskutieren müssen. Die Aufnahme 
einer derartigen Bestimmung wäre eine Fortsetzung der bereits in § 

27 Abs. 5 AHstG zum Ausdruck kommenden Absicht des Gesetzgebers, 
körperbehindernten Personen die notwendige Hilfe zu gewähren. 

4. Zu § 6 Abs 5 (Z. 2 des Entwurfes) 

Problematisch ist, daß weiterhin der Begriff "Exmatrikulation" 
verwendet werden soll, da die Studierenden heute vielfach nicht 
nur eines, sondern mehrere Studien betreiben und die derzeit als 
"Exmatrikulation" bezeichneten Folgen häufig nur für eines dieser 
Studien eintreten sollen. Besser wäre daher die Verwendung eines 
Begriffes, der deutlich macht, daß die Rechtswirkung sich auf be
stimmte Studienrichtungen bzw. Studienzweige beziehen. 

Das Erfordernis der Ablegung einer Ergänzungsprüfung , um ein Er
löschen der Immatrikulation zu verhindern, wird in der Praxis 
keine Reduktion der Studentenzahlen bringen, sondern vielmehr er
heblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand erfordern, da zu er
warten ist, daß Studienrichtungswechsel durchgeführt werden, um 
die Exmatrikulation zu verhindern. 

Das Erfordernis der Ablegung einer Ergänzungsprüfung ist nicht 
akkordiert mit dem nach Familienbeihilfenrecht geplanten Erfor
dernis, Leistungen über 8 Wochenstunden Pflicht- oder Wahlfächer 
zu erbringen. Es ist nicht klargestellt, in welcher Beziehung 
diese beiden Erfordernisse stehen sollen. 

Der Ausschluß von einem bestimmten Studium wegen Nichtablegens von 
Ergänzungsprüfungen erfordert einen großen Datenverbund zwischen 
sämtlichen Universitäten. Eine derartige Bestimmung ist nur sinn
voll, wenn entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um Miß
bräuche hintanzuhalten. Zu berücksichtigen sind die durch die 
Herstellung eines solchen Datenverbundes erforderlichen Kosten. 
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5. Zu § 7 Abs. 4 und § 28 Abs. 5 (Z. 5 und Z. 27 des Entwurfes) 

Die vorgeschlagene Fassung des § 7 Abs. 4 spricht von "Bewerbern" 
und gilt somit nunmehr auch für Österreicher. Der korrespon
dierende § 28 Abs. 5 spricht nur von "ausländischen (staaten
losen)" Bewerbern. Es wird angeregt, hier die Beschränkung auf 
"ausländische (staatenlose)" Bewerber fallen zu lassen, da wohl 
auch inländische Bewerber ohne deutsche Muttersprache die deutsche 
Sprache in einem Ausmaß beherrschen sollten, das einen 
erfolgreichen Studienfortgang und den Abschluß des Studiums in an
gemessener Zeit erwarten läßt. 

6. Zu § 13 Abs. 3 (Z. 12 des Entwurfes) 

Bei Universitätsübergreifenden studia irregularia könnte die Fest
legung des stundienschwerpunktes und die einvernehmliche Ent
scheidung der Beteiligten Rektoren zu Kompetenzkonflikten führen. 
Es wird daher angeregt, jenen Rektoren, bei dem der Antrag einge
bracht wird, als zuständig für die erforderlichen Verfahrens
schritte zu erklären. Bei den h.o. Beratungen wurde die Möglich
keit diskutiert, das Ansuchen erst nach eindeutigem Feststehen des 
Studienschwerpunktes an jene Universitäten, deren Kompetenz sich 
daraus ergibt, weiterzuleiten. 

7. Zu § 17 Abs. 2 lit. a (Z. 16 des Entwurfes) 

Zu dieser geplanten Bestimmung kommen in den vorgelegten Stellung
nahmen verschiedene Standpunkte zum Ausdruck. Einvernehmlich wurde 
jedoch vorgeschlagen, den Zeitraum, für den einzuführende und das 
Studium besonders kennzeichnende Lehrveranstaltungen festgelegt 
werden sollen, auf die beiden ersten Semester auszudehnen. 

In den h.o. Beratungen wurde der Vorschlag geäußert, die lit. c 
der geplanten novellierten Bestimmung zu streichen, da die nicht 
novellierte Bestimmung des § 17 Abs. 7 als ausreichend erachtet 
wird. Ebenso wurde vorgeschlagen, die geplante Änderung des § 22 
(Z. 23 des Entwurfes) entfallen zu lassen. 
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8. Zu § 27 Abs. 5 in der derzeitigen Fassung: 

Es wird angeregt, aus Anlaß der derzeit geplanten Novellierung in 
§ 27 Abs. 5 die Formulierung "im Einvernehmen mit dem Prüfer" ent
fallen zu lassen. Es würde eine Erleichterung für körperbehinderte 
Studierende darstellen, wenn der Präses der Prüfungskommission 
eine im Interesse des behinderten Kandidaten abweichende Prüfungs
methode festlegen dürfte. Die sachliche Prüfung der Voraus
setzungen durch den Präses ist gewährleistet, jedoch würde diese 
Vorgangsweise Erleichterungen für die behinderten Kandidaten 
bringen. 

9. Zu § 30 Abs. 3 (Z. 29 des Entwurfes) 

Laut Entwurf soll die Wortfolge "oder vom 
1)" entfallen. Es wurde jedoch vergessen, 
"oder" nunmehr zwischen den Worten 
"Begutachtern" einzufügen. 

Fakultätskollegium (Abs. 
als Ausgleich das Wort 
"Prüfungssenaten" und 

10. Zu § 40 Abs. 2 lit. d (Z. 32 des Entwurfes) 

Es ist unklar, wie der Nachweis über die einer österreichischen 
Universität (Hochschule) vergleichbare Qualität der anerkannten 
ausländischen Hochschule erbracht werden soll. Dies könnte zu Pro
blemen in der Vollziehung führen, weshalb angeregt wird, 
Regelungen zur KlarsteIlung zu erlassen. 

11. Zu § 43 Abs. 2 (Z. 33 des Entwurfes) 

Das zitat der Bestimmung des EGVG entspricht nicht der durch die 
Wiederverlautbarung mit BGBl.Nr. 50/1991 vorgesehenen Form: Die 
Bezeichnung "lit. d" in Art. 11 Abs. 6 Wurde gem. Art. 111 der No
velle durch die Bezeichnung "z. 4" ersetzt. Der Kurztitel des Ge
setzes lautet nur "EGVG" und nicht "EGVG 1991". Das zitat müßte 
daher lauten: "Art. 11 Abs. 6 Z. 4 EGVG". 
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12. Zu den Übergangs- und Schlußbestimmungen (Z. 34 des Entwurfes) 

Aus der Sicht der verwaltung sollte im AHstG eindeutig festgelegt 
werden, wann die alten Studienvorschriften in sämtlichen Bereichen 
auslaufen. Dies ist schon im Hinblick auf die mit Einführung des 
Europäischen wirtschaftsraumes erforderliche Vereinheitlichung 
wünschenswert, da die alten Studienvorschriften vielfach mit den 
aktuellen Anforderungen und Studienvorschriften in Europa nicht 
vereinbar sind. Außerdem entsteht den Uni versi täten ein erheb
licher Aufwand dadurch, daß trotz geringer Hörerzahl weiterhin 
Lehrveranstaltungen nach den alten Studienvorschriften angekündigt 
werden müssen und daß wegen der abnehmenden Zahl der Fälle zuneh
mend Informationsdefizite bei allen beteiligten Personengruppen 
bestehen. 

Im Hinblick auf die in manchen Bereichen erhöhte Sensibilität in 
dieser Frage wird angeregt, eine Generalklausel anzufügen, wonach 
alle geschlechtsspezifischen Formulierungen im AHStG als ge
schlechtsneutral zu gelten haben. Durch eine derartige General
klausel wird verhindert, daß der Gesetzestext durch Verwendung ge
schlechtsneutraler Formulierungen unverständlich wird. 

Von den angeschlossenen Stellungnahmen 'sowie vom gegenständlichen 
Schreiben werden gleichzeitig je 25 Kopien dem Präsidium des 
Nationalrates übermittelt. 

Beilagen 

(H~ ~~suppanz) 
Universitätsdirektor 

Ergeht in Kopie 

an das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 Wien - Parlament 

in 25-facher Ausfertigung unter gleich~.itiger Übermittlung von je 
25 Kopien der Stellungnahmen aus dem B~Leich der ho.Universität. 
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Ass.-Prof. UD DDr. Manfred HUTfER 
Vorsitzender der Studienkommission der 
Katholisch-Theologischen Fakultät 
Universität Graz 
Universitätsplatz 3 
8010 Graz 

DEKANAT 
der Kath.-Theologischen Fakultät der 
KARL_FRANZENS-lJNIVERSITAT GRAZ 

c\ ~,; '1\.·'J~Blm= ,J l,._, , ........... 

Gz.A 1 
~u...-~=---+----" 

Stellungnahme zur NovelIierung des 

Allgemeinen Hocbscbulstudiengesetzes 

Zu Z. 2: 16 (5) f: Die nicht rechtzeitige Ablegung von Ergänzungsprüfungen darf nicht 

automatisch zur Exmatrikulation führen. Es soll zumindest ein Toleranzspielraum von 

einem Semester pro Ergänzungsprüfung gewährleistet werden; weiters sind begründete 

Ausnahmen (etwa Krankheiten, Schwangerschaft) zu berücksichtigen. - Der bisherige 

Usus an der Theol. Fakultät hat gezeigt, daß die bisherige Gesetzeslage durchaus 

adäquat vollziehbar war. 

Zu Z. 10: 112 (4): Neben grundsätzlichen Vorbehalten gegen eine zu weitgehende 

zentrale Datenerfassung ist V.a. in Frage zu stellen, inwieweit eine semesterweise 

Übermittlung dieser Daten an das Bundesministerium notwendig ist; in erster Unie wird 

dadurch nur der Verwaltungsaufwand erhöht 

Zu Z. 16: § 17 (2) a und c: Die bloße Kennzeichnung einzelner Lehrveranstaltungen, die 

besonders als Einführung in das Studium geeignet sind, gewährleistet noch nicht, daß 

dadurch eine "Verringerung der mangelhaften Orientierung der Studienanfänger" (vgI. 

Erläuterungen 11) erzielt wird. Vielmehr würde die rigorose Durchführung einer solchen 

Studieneingangsphase zu einer unerwünschten Verschärfung und Verschulung des 

Universitätsbetriebs führen. - Problematisch bleibt auch die vollständige Festlegung der 

Ziele alleJd»flicht- und Wahlfächer. Damit würden die Studienpläne wesentlich erweitert 

und aufgebläht werden, wodurch ihr direkter Informationswert schwinden würde. 

Sinnvoll scheint jedoch eine Festlegung der Ziele, die in den DiplompfÜfungsfächem 

erreicht werden sollen. 

Zu Z. 21: § 21 (5): Es stellt sich hier und anderswo (z.B. § 40(1» die Frage, wer die 

Kriterien festlegt, was eine "anerkannte" Hochschule im Ausland ist. Es ist für Anrech

nungsfragen etc. notwendig, einen möglichst objektivierbaren Katalog von Kriterien 

aufzustellen, aufgrund deren eine Hochschule als "anerkannt" gilt. Sonst sind der Willkür 

Tür und Tor geöffnet. 

Zu Z. 23: § 22: Der Paragraph sollte in der bisherigen Form bleiben, da die vorgeschla

gene Erweiterung wiederum auf die nicht unproblematischen Ausbildungsziele (vgl. § 
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17(2» bezug nimmt 

Zu Z 25: 126 (10): Es ist unverständlich, weshalb in der neuen Fassung der Zusatz 
"oder dessen Teilgebiet" eingefügt wurde. 

Zu Z 26: 127 (3): In der neuen Formulierung sollen die Worte "und zeitlichen" gestri
chen werden. 

Zu Z 33: 1 43 (2): Es soll nicht grundsätzlich die Möglichkeit ausgeschlossen werden, 

in begründeten Fällen gegen die Beurteilung einer Prüfung, einer wissenschaftlichen 

Arbeit oder der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung berufen zu können. 

Graz, 6. März 1992 

Ass.-Prof. UD DDr. Manfred Hutter. 
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UNIVERSITÄT GRAZ 
STUDIENKOMMISSION 
RECHTSWISSENSCHAFTEN 

Vorsitzender: Univ.Prof. Dr.Gernot Kocher 
A 8010 GRAZ, Universitätsplatz 3/1 

;Y~AD'('~1e: ~f .r ~~ P-/16 . .J. A 

~. 

An den 
Rektor der Karl Franzens-Universität 
Herrn o.Univ. Prof. 
Dr. Franz Zeilinger 

im Hause 

AHSTG-Stellungnahme Studienkommission 

Magnifizenz! 

~, 
Wunschgemäß habe ich versucht, eine Stellungnahme der 
Studienkommission Rechtswissenschaften zur Novellierung des AHSTG 
zustande zu bringen. Leider ließ sich eine Sitzung wegen der 
dazwischen liegenden Ferien nicht realisieren und auch eine 
Aufforderung zu EinzelsteIlungnahmen blieb bis auf einen Fall mit 
dem Hinweis auf die knappe zur Verfügung stehende 
Begutachtungszeit erfolglos. 
Ich habe noch bis heute die gestellte Frist überschreitend _ 
zugewartet, aber das Ergebnis blieb nicht besser. In der Anlage 
darf ich Ihnen also die Stellungnahme des STUKO-Mitgliedes 
Univ.Doz. DDr. Michael Rainer übermitteln, mit der ich konform 
gehe. Eine Stellungnahme von Herrn Ferz, einem Vertreter der 
StUdierenden, werde ich Ihnen Anfang nächster Woche separat 
zukommen lassen. 

Ich hoffe, Ihnen damit gedient zu haben und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen als 

"'':''1 " 
,{ .. ~ , 

L'J, ,;~\::,n!/De;( 

"",r:1hfWe 
··:me 
,,J 

. /Jf·l·5Z. 
'..J. ,. C:, ckton 
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Institut für RÖmisches Recht 
und Antike Rechtsgeschichte 

Karl Franzens Universität Graz 
Univ.Doz.DDr. J.M. Rainer 

An Seine Spektabilität 
Herrn Dekan 
o.Univ.Prof. Dr. Gernot KOCHER 

im Hau s e 

Betrifft: Stellungnahme zur Novellierung des AHStG 

Spectabilis, sehr geehrter Herr Dekan! 

1 ,j ~Z • ld\ , 

Ich bin im wesentlichen mit dem Entwurf einverstanden. 
Allerdings habe ich zwei Bedenken. 

1. Zu § 27 Absatz 3: Hier würde ich die Formulierung "sollte 

der Präses" anstatt "hat der Präses" vorziehen, da er an

sonsten zu sehr in seiner Entscheidungsbefugnis geschwächt 
wäre. 

2. Bei § 30 hielte ich, egal wieviele Prüfungswiederholungen 

vom Gesetz für zulässig erachtet werden, es für erforderlich, 

daß der Kandidat zur letzten Prüfung vor einer Kommission 
anzutreten hat. 
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KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 

An den 
Rektor der Univ. Graz 
Herrn 
Prof.Dr.F. Zeilinger 

im Dienstwege 

• 1 " 

C:r: ~ -.\. l. 

-----: G ~{i\l 

·_·L":l . , . 

~I' /(J / ~.(h 
""1 !! .. 1!..~.?~ .. 'f ell •.•• ·• .. · .... • 

INSTITUT FÜR INDUSTRIE UND 
FERTIGUNGSWIRTSCHAFT 

Hans-Sachs-Gasse 31III 
A-8010 Graz 
Tel. (0316) 380/3510 

Vorstand: o. Univ.-Prof. Dr. PETER SWOBODA 

Vorsitzender der Studienkommission BWL 

Graz, 12.3.1992 

Betrifft: Noveliierung des Allgemeinen Hochschulstudien
gesetzes. 

Die Studienkommission für die Studienrichtung Betriebswirtschafts

lehre hat sich in ihrer Sitzung vom 11.3.1992 mit dem Entwurf der 

AHStG-Novelle beschäftigt. Es wurden folgende Voten abgegeben. 

1.) Hinsichtlich § 30 Abs. 1 haben sich 3 Stimmen grundsätzlich 

gegen eine Reduzierung der Prüfungsantritte ausgesprochen; 

5 Stimmen meinten, daß eine Reduzierung der Prüfungsantritte 

zwar für den 1. Studienabschnitt, nicht aber für den 2. Studien
abschnitt sinnvoll wäre. 

414 
2.) Die Neufassung von § 17 Abs. 2 lit. c wurde einstimmig 

abgelehnt. Nach Meinung der Studienkommission widerspricht 

eine Festlegung der Ausbildungsziele im Studienplan infolge 

der Beschlußfassung durch die Studienkommission und der 

Genehmigungspflicht durch das Ministerium dem Grundsatz der 

Lehrfreiheit. Es besteht die Möglichkeit, daß auf diesem 

Wege bestimmte Ausbildungsinhalte dem Vortragenden aufoktroyiert 

werden. Zweckmäßiger wäre es, die Ausbildungsziele und Inhalte 

in einem geeignet gestaltetem Vorlesungsverzeichnis zum 
Ausdruck zu bringen. 

b.w. 
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3.) Hinsichtlich § 32 (ungültige Prüfungen) wird einhellig auf 

den Widerspruch hingewiesen, der darin besteht, daß eine 

erschlichene Prüfung nur als ungültig anzusehen ist, aber 

nicht als Antritt gilt. Dies impliziert, daß ein Student 

davon einen Vorteil hat, wenn er - sobald er während einer 

schriftlichen Arbeit sieht, daß das Ergebnis negativ aus

fallen wird - einen Schwindelversuch unternimmt. Dadurch 

erreicht er, daß die Anzahl der Antrittsmöglichkeiten nicht 
reduziert wird. 

4.) Die Studienkommission regt einhellig an, die Möglichkeit 

-- vorzusehen, daß Diplomarbeiten nach Absolvierung aller 

Diplomprüfungsfächer verfaßt werden können. Das Ausgangsniveau 

der Studenten wäre in diesem Fall höher, was zur Qualität 

der Diplomarbeit beitragen würde. Außerdem besteht in einern 

solchen Fall eher die Möglichkeit, im Rahmen einer empirischen 

Diplomarbeit eine Berufslaufbahn zu initiieren. 
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Studienkommission der Studienrichtung Soziologie 
Der Vorsitzende: Cniv.Doz.Mag.Dr. Manfred Prisching 

Institut für Soziologie, Heinrichstr. 106, 8010 Graz 
-----------------------------------------------------

An den Rektor der Cniversität Graz 
Herrn Prof. Dr. F. Zeilinger 
im Hause 

11. März 1992 

Sehr geehrter Herr Rektor: 

Die Studienkommission Soziologie hat über den von Ihnen ausge
sandten Entwurf einer Novelle des Allgemeinen Hochschulstu
diengesetzesberaten. Wir haben keine wesentlichen Einwände 
vorzubringen. 

~it freundlichen Grüßen 

Ihr 
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INSTITUT FÜR ROMANISTIK 
DER UNIVERSITÄT GRAZ 

Johann-Fux-Gasse 3D, A-8010 Graz 

Tel. 380/2500 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

im Wege des Geisteswissenschaftlichen Dekanates 
im Hause 

Graz, am 12. März 1992 

KARL-FRANZENS-UNIVE~t.i!;\: ~IIAl 
UNIIJEASIT Ä TSOIREKTION 

Betr.: Stellungnahme der Studienkommissionen der Romanistik zur Erstellung des AHStG 

Namens der Studienkommissionen der Romanistik übersende ich in der Anlage die Stellungnahme zur 
geplanten Novellierung des AHStG. Dem erlaube ich mir noch einige persönliche Bemerkungen 
anzufügen: 

Trotz nachhaltiger und wiederholter Proteste werden die vom Ministerium eingeräumten 
Begutachtungsfristen für Gesetzesvorhaben immer kürzer, sodaß eine eingehende Beratung in den 
zuständigen Gremien praktisch unmöglich wird. Mit der Vorlage der genannten Novellierung wurde 
meines Wissens der bisherige Rekord erreicht. Der Text gelangte Mitte Februar an die Institute, also in 
den Ferien, die Begutachtungsfrist war mit 20. 3. 1992 festgesetzt. Es entsteht allmählich der 
Eindruck,daß mit dieser Praxis eine fundierte Stellungnahme ver hin der t werden soll. 

Daneben könnte man aber auch den Eindruck gewinnen, daß im Ministerium ein totales Chaos herrscht, 
sodaß die Abfassung von Novellierungstexten und deren geplante Vorlage im Nationalrat zeitlich nicht 
harmonisiert werden können; auf der Strecke bleibt die Begutachtungsfrist. 

Inhaltlich ist zu der Novelle zu bemerken; die geplanten Änderungen bringen außer im § 13.4 weder den 
Studierenden noch dem gesamten Lehrbetrieb irgendwelche beachtenswerten Verbesserungen, 
Probleme, die zum Teil schon seit längerer Zeit und öfters erwähnt worden sind, bleiben völlig 
unbeachtet, z. B.: 

Absolvierung des gesamten Studiums in kleinsten Prüfungsteilen von Teilprüfungen ("Salami
Studium"); "D e r e g u 1 i e run g" des Studiums - vor zwei Jahren fast ein Modewort - d.h. die 
Möglichkeit für die Studierenden ihr Studium mit größerer eigener Initiative gestalten zu können, mit 
abschließenden umfassenderen Prüfungen; Prüfungen nur über den lOS t 0 f f' einer Lehrveranstaltung (§ 
23.4 bei Kolloqien), was selbständiges Erarbeiten von Gegenstandsbereichen zurückdrängt; die 
Möglichkeit, im Ausland ohne Universitätsstudium erworbene Fremdsprachenkenntnisse in irgend einer 
Form, z.B. durch eine Feststellungsprüfung anzuerkennen (mehrfach von der Fachgruppenkommission 
Philologie II Graz erhobene Forderung). So muß ich diese Vorlage als ärmliches Elaborat ansprechen; 
es wäre zu hoffen, daß allmählich auch im Ministerium die wesentlichen Punkte gesehen werden, an 
denen unser Ausbildungssystem krankt. 

(o.Univ.-Prof.Dr. H. J. Simon) 
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Stellungnahme zur Novelle zum AHStG 

Nach Beratung anläßlich ihrer gemeinsamen Sitzung am 10.3.1992 geben die Studienkommission 
Romanistik zur geplanten Novellierung des AHStG die folgende, einstimmig gefaßte, Stellungnahme ab: 

§ 6 (5) lit. f: Die bisherige Regelung erscheint aus der Sicht der Studienkommission ausreichend, eine 
Exmatrikulation nicht erforderlich. 

§ 12 (4-5): Bezüglich der darin vorgesehenen Änderungen wird dringlichst auf die Einhaltung der 
geltenden Datenschutzbestimmungen verwiesen. 

§ 13 (3): Die jeweiligen Rektoren erscheinen der Studienkommission als weniger geeignete 
Instanzen als die Studienkommissionen selbst, zumal die vorgesehene Änderung eine 
Überlastung der Rektorate sowie einen abzulehnenden Verwaltungszentralismus nach 
sich ziehen würde. 

§ 13 (4): Die vorgeschlagene Änderung wird als Verbesserung begrüßt. 

§ 17 (2) lit. a-c: Die Kommission begrüßt die Kennzeichnung einführender Lehrveranstaltungen, lehnt 
eine prozentuelle Festsetzung jedoch ab, weil sich diesbezüglich je nach Studium 
unterschiedliche Anforderungen ergeben. 

§ 30 (1): Die Kommission plädiert 
Wiederholungsmöglichkeiten 
kommissionellen Prüfungen. 

o.Univ.-Prof. Dr. H.J. Simon 

für die Beibehaltung der bisherigen Zahl von 
sowie auch für Beibehaltung der bisher vorgesehenen 

ao.Univ.-Prof. Dr. K. Lichem 

(Vorsitzender der Studienkomm. Romanistik Französisch) (Vorsitzender der Studienkomm. Romanistik Italienisch 

o.Univ.-Prof. Dr. U.Schulz-Buschhaus 

(Vorsitzender der Studienkomm. Romanistik Spanisch) 
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KARL-FRANZENS_ 
UNIVERSITÄT GRAZ 
Geisteswissenschaftliche Fakultät 

zuZI.: 

Betr.: 

440 ex 1991/92 

A-8010 Graz, 24.2.1992 
Universitätsplatz 3. Telefon 380/DW 22 85. 22 86 

Novellierung des Allgemeinen Hochschul
Studiengesetzes, 
Aussendung zur Begutachtung - Fristerstreckung 
BM GZ.: 68.242/7-I/B/SA/92 ~esehenJ 

Der Rektor; 

1« lt«JU An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

KARl-FRANlHIS·UNIVERSITAT GRAl I UNlvEHslrÄT6DIJ;EKTION 

Eingel. 2 5. FEB. 1992 
: / 

~~~L1!!;,~-1J==t~. ::::!:.Ii=:::=:J 

Im Namen der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl- . 
Franzens-Universität Graz protestiert der unterzeichnende 

Dekan gegen die knappe Fristsetzung (ein Großteil der Frist 

fällt in die Semesterferien) für die Begutachtung der AHStG
Novelle. 

Eine eingehende Diskussion dieser wichtigen Gesetzesänderung 

ist in dem vorgegebenen Zeitraum nicht möglich, weshalb drin

gendst um eine Fristerstreckung zumindest bis zum'30. April 
~ gebeten wird. 

Der Dekan: 

C;cWI~J.4.. 
(O.Univ.Prof.Mag.Dr. Dietmar Goltschnigg) 
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KARL.FRANZENS-UNIVERSITÄTGRAZ 
INSTITUT FüR ALTE GESCHICHTE UND 

ALTERTUMSKUNDE 
A-8016 Graz. UniYersitiit!!platz 3111 

, P" ,,~ l "EF ~ITÄT GRAl. i :\~ \1 ,'- -.- i .KI~LCh';:'- •. ;" .~ 
, Ui'~; i::-;;;',l tu ", .. ,,,":I\TION 

PROTOKOLL DER 
11. M~? 1992 

L~weite~un9 der 

Lehrauftt'"äge. 
I dgeGcwdnun!;~ um ck'J'l Punkt. ::1: Leh~angebot und 

1) Bet'"ichte und Mitteilungen: keine. 

~'Je.j!~"';"'iOli;CdeY':AHStG'~o!in1l' ' 

t, * Kt'"itik: Die ne!",utachtun!Js'f~i~;L (b_u:, 20. 

Novelle ist Ildch Meinun!::1 der" Studif:'nkommi.s~;;iun nicht dU:::;t' ("jeh."nld, 

" d<:i det'" Entwl.l~'t p~':;;t~ in den I~e~i.f,:~n dl.l:;!J~::"st:"nch"L wl,w(k"rl ,I.. !:> t, ur,d .I,n 

t-; 
I' 

I"" * ad l 16: eintl.üwE'llde Leh~veranst~dltl.tn!]tcm für Stl.ldi~HldJ'l1 dn!~~p~: da 
aus de ..... 

SLudit~n kOlllln:i.ss,ion Sicht 

de..... allgemeinen 

Leh~ vel'" ans tal tun !Jf,m 

fcwrnuliel"'t: 

AIL~· 
L.e~lt- vf='~dn!:>Ldl Ll.lnq~=,r',. (j,i,u 

U ..... i.entie~un!::1 dt.:w St,UdtHl Lt'Hl/ J..nnpn dJ f,,-rll'>f'ni •. ' 

zu bE't~dCht.Hn si.nd, wi.~ d 't ul!Jt,"ndtc~t' An L~ d!~1 

Di.e ~;chcd·fl.ln!::1 e~L.!;I·::!ne..... U ..... it:-!nt~it .. ~~unt~slerwve~ änsLdl LlJrl!~tHI " ur' d<.1:;; 

Alte Geschichte ~,;tudium SCht::!lnt unrw dkti.kdbtcd, di H b Jch •• " 1!:11'f'J 

FeH' Iflu1.i .......... un!]('-'n :1111 ~.;Lud:ienJ:.Jl<:Hl sollen LleJ.JH"hdl ten We~ dl,'I'_ 

Ue ..... Ant ..... ag w~t'"d einst~mrnig angenommen. 

* dd L 1!:J: Ve~ kü"zUn!3 de ..... St.udivnddu .... ". 'f'ul,Js cl,u.:- Vu~ dU~;~;;t, L':::UI'!:J('II 
Vlln stUdf:'fl L~sche~ ~;.:"i Le ddLU !:lp~:3t:"ben sind: 

P,,'ubif7'fII: Wt.:;!~' übe~ p~ u·I't. ob dit,:. Vo ..... au:::;s.:~tzLln!~.,.n lür di., Vf,~" kiH' LUrt!~ 
d~·~; .L ~,;Ludipn~.1bGchni t ts !;Jt:'!:;!eben :;ind? 
A J :1 !~Plflei.n 

ei.n s t.i.lfllllif~ 

An L~ dq: UJ, .,' 

vun 

::-;t~llIrnt. 
dl."'I'· 

d.lf.' 

~~:; ::;1.111 dUt,.h d.~'n nl.l:I,L :;;(t l'f,'!ldbL','rJ ~,;Lud'.·rILt'~n/,irt''''n tJ..i •• r-I,iqi"I'.ld""11. 
q',~!~(=,I:",'n Wf:"~ d~'n LU ~:; LudJ.,e~t..~n_ 

1.Jt.,,~ An L~ dg wi ..... d ei.n ~:;-Li.IIlIIli.n dn!;~.,'r IUIIIIIlt;;.n. 

1)1' ul:.1 1.~~m: L.:c; 1..1.'1 dh~. 

1. 
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HUC:l-ISc:huLJ.uhl' !:lün!~e bezahl L we,,' dt .. ~n. t:.·..1.ne nr,'UI' LI:.!. Lu" 1'1'1 L:: Lt.I·.L. 

Anti-an: die ~.;Ludienkomlltj .. ~;sion el"hebL !3f=~!31':>rl / LO kl:~.illl" L .. L.rlW~:1ndt:, 
Ycwaussetzung. dir·::' Cil. t?:.I.. I .. : l'lwt;,ol' l..t!~ k ~~.1 L 

Hochschul.lehY!3dngf~n mit den Lt~hl'v'~~"'''dnstal·lun!](.:.m <:tn dt.}t" Un.l.VE'''!' .. L l.dt. 
von 

* a,d Z l.:.c: studiurn il"l'·e!;;Jula .... e: 

An LI" ag : (::til~ S Ludien kOllImission ha t !:;!E'gen die 

~j Möglichkeiten des studiurn il"l"egulal"E' nichts f.i 
'ti! spl'icht sich allel'dings geHen (km bÜl'ok"""ati.schEHl 

':'1 DeI' An'tt' u!] wi" d einstillHfli!J cJrl!]nnurmnen. 

EI' we.i t~e"Un!3 

€'inzuwenden. 

Aulwdnd dU~;. 

~~ ~:,::. :; ...... , - ".::~ 

:::~) Lehl"an!3ebot und Lehl"auftl"äge: fü,,' 188L/~:3 stt:'hL "'Jn I<un Lin!]t;'11 L 

von ~)::'1. tJ Stunden ZW' Yel'·fÜ!=!url!;!. wubei, es b~:'L:Ü!J..L.i.ch d.'" YE."t" LU.l.Jun!;3 

deI" Stunden bei Pl"ot. Aignel". dem Doz.Jal"iLz und de" Ve .... !]dbe de" 
Stunden des vel"stclI"benen Duz. 
gibt. 

Lackne,,' noch eJ..ru.!,:te Unkl.at' heiLen 

Es wel"den 4 PS stattfinden. 

Von Hainzrni.HHl karn deI" YCWSChl.d9 fül'" eJ .. nc' VU vun 1<t"dHlt~1'" /.u". 
La-T~ne-Zeit (WS). 

~'I"au Ai !] rlt? I' wi"""d die Ett'uskische GE'schichLe 1 und I J l(.'slo~n .. 
Maul"itsch: Antike Histol"iug .... aphie I u. 11 (Al"'beiLsl.echniken) 

SchauplüCze des i.iffentlichen Lebuns (W~:;: ALhen 

[<HAsend hül t J.r11 WS eJ .. rlt~ VU: AnLikto, SE'efc.üwL 
~;S: l<ulII) d.l.:,; VU 

!übL 

,HII 

AILeI"Lurn. 

..1.111 c.~' c.-' 
,_,.':l 

VU: Ln t~dl;}c kel' und 

VU: ~:.; Ldd ts 1 Ot' UII.:' I 1 

polis und . .i..mpt:'t'iulIJ und eint·' LU: l<l"f.:'ta und l\yld ddf.:'n. 
Sc:I'lrnidL hütt p~; 1;:'J..n und nuch t~J.n ... ~ 
Leht'veI'HnsLd1Lung. 

.!.rll 

Vun 

I.;ia 1. t,t:.'t' hül L f;'J. n <.1 k kcld1S( .. :IIl'·~ p~; 1111 W~:> un d lill ~;~; eint:' VU ",'Ul' 

dl.LclY ienLi·.tlischen b ... schic:lIL~scJll"t,j_bun!J . 

• J "1 I' 1 L7 bi I .. ' Lf" L dn: die Kun!::;Lc:.tt'l :h,in1.U!::Jie Al t,vl.wdl='" u!::d .... 'n:-.• 

~~;lHIIf:'t'·i !:;c:r. .. u k k'lljl.sl .. :hlC· 1 n LI-:'t' linedl' Lü 1.1 n!3Ut'l'l 

e .. Lnt:> YI.I /u dt.~n e:t:':;:';Yl"isc:hen ~ pJ.d..:"u!~~ll~;'1' ichlt.'n 

ZUt' 

jIok':~oput,':Jllu(:'n:·; und dl,'I' Schl'J f Lc"nLw . .lI:k .Iul'l!.~ .. 
KI_' i..i :::1.:1' w 1 f LPdl ~.tt 1!~1' dphil:.' 

1:1dby l.uni~;, :111.' WI.:'l.:;hpj LsLt.'x LI',' 

jewl:'i.l.s J..lII 1.1< . n .. l 

L..e~II"Vf·'''' dn::; L.:1.1Lun!J libto,t' Lehm und h1ul w. 
und 

Weilet' wl.t'd LI::.'ht'vt.:'I"'·dnst.C:11 Lun~i.·'n (.Ibl:·~" ~;I.l/ii:.l1pu..l:i Li k und 1( .... HlI;I!.~t, UPpt:>rl 

hal.ten; WP..1.t.t··~:..; bipt,t:>L Pt" WJ.I,'d,,·t, d.l.t;·, bt'undpl'ut.dl'lIlt'-Vut'.l .... !.;Lln!~ ,tri. 

" 
~ 
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U~W : Wei.let' ,.eH) Lschu . .l.d.i.!=l L :.: i.I.:!-' dU I gl'und 
w:ich LJ..gen. um 1:':L ::{ü Ln.,., llf?!3:.i..nrH.:mden S;i L<:::un!;l. 

Ube~legL wit'd die Einladung von GasLpt'olessut'en. 

Gegen die Vo~schläge des Leh~angebuLes weYden keine Linwände 
ey·hobE:·~n. 

4) Allfälliges: 

~:)chulen 
* DÜ:;kussion deI" Situation de~ Alten I.;iE~schicht~e dl.~,; .·dl.:h :in dr:.m 

und ih~e~ Stellun!3 innel"halb 

* l:.iesarntstudien kommission: all! Li.. V. J 8~J2 um 1~J. 00 l.IhY jlll .I n:c; Lj Lu L 
~- Alte GeschichLe. 

Lnde de~ Sitzung: 1~.4b Uh~. 

df. 
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, -' 

Stellungnahme 
KARL -FR,~nZE[·;S -C~;[~/[~31~T GRl!Z 

UN~\':~S'T".T3DiR::<;,O~ 

Eingst 1 2 ff;: 1q~2 
der Studienkommission für Geschich :eel.:./ . ...... .. ... 

zu dem Entwurf der AHStG-Novell (7.:.~.?.l.lf: . .t./..1. ...... "y .. j:./~ .. ~ " 
betreffs Ziffer 2 (§ 6 Abs.5): 
Lit. f § 6 Abs.5 ist ersatzlos zu streichen 

betreffs Ziffer 12 (§ 13 Abs.4): 
Die Ausweitung der Möglichkeiten des studiwn i"egulare wird begrüßt, allerdings erscheint 
der im Entwurfvorgesehene Verwaltungsaufwand nicht gerechtfertigt. 
Die Verlagerung der Entscheidung über die studia i"egularia an die Universitäten wird 
generell begrüßt. Berufungen sind vom obersten Kollegialorgan zu entscheiden, welches auch 
Richtlinien für die Entscheidungen des Rektors/der Rektorin zu beschließen hat. Im Fall der 
interuniversitären studia i"egularia führt die Notwendigkeit des Einvernehmens mit den 
Rektoren/Rektorinnen der anderen betroffenen Universitäten und Hochschulen zu einem 
mehrfachen Vetorecht. Dadurch würde die Anzahl der interuniversitären (interdisziplinären) 
studia irregularia zurückgehen. Um dies zu vermeiden, sollen die anderen Universitäten und 
Hochschulen lediglich Stellungnahmen ihrer zuständigen Studienkommissionen beibringen. Im 
Sinne der Rechtssicherheit hat der Rektor/die Rektorin, bei dem/der der Antrag eingebracht 
wird, auch den Bescheid auszustellen. 

betreffs Ziffer 14 (§ 14 Abs.3): 
Die bisherige Regelung ist beizubehalten 

betreffs Ziffer 15 (§ 14 Abs.7): 
Diese Regelung ist zu begrüßen 

betreffs Ziffer 16 (§ 17): 
lila Die StuKo für Geschichte ist der Ansicht, daß die Verpflichtung zwn Ableisten dieser 

Einjührungsveranstaltung auf das erste Studienjahr ausgeweitet werden soll. Sie 
wünscht gleichzeitig eine vermehrte Aufklärung darüber, ob über diese Lehrver
anstaltung eine Prüfung abzulegen ist. 

lit.c Die Stuko für Geschichte lehnt die Festlegung der Ausbildungsziele für die Pflicht
und Wahlfächer ab, weil ohne zusätzliche Details eine solche Festlegung nicht der 
erhöhten Objektivierbarkeit dienen kann und damit der Dynamik des Faches wider
spricht. 

betreffs Ziffer 28 (§ 30 Abs.l): 
Die geplante Neuregelung ist abzulehnen. die bisherige zu belassen. 

10.3.1992 

V~ ( 
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KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
STUDIENKOMMISSION 

FüR DIE STUDIENRICHTUNG 
SPRACHWISSENSCHAFT 

Institut für Sprachwissenschaft 
8010 Graz, Mozartgasse 8 bzw.14 

An die Universitätsdirektion 
der Karl-Franzens-Universität Graz 
über das Dekanat der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät 

KARL -FR.'tiZEliS -U~i!iIERSij~T GR/\l 
UNIVER~;Tl':TSOIRE'~:"·--.' 

finger 11 (·1 :; 7 1Q(',/ , . ,.~ ... ""'~-

BI.: 'J 

GZ.: .. ljJ.1.!!.: .. -:. .. s.I1._ .. ~.~ .... ~i}l5.. ~ 
Graz, 11.3.1992 

Betreff: Novellierung des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes 
Begutachtung 

Bezug: Rundschreiben des Rektors GZ 39/76/4 ex 1991/92 
vom 6.2.1992 
Geistes~senschaftliches Dekanat Zl.440 ex 1991/92 

Im Sinne des genannten Rundschreibens übermittle ich die beilie
gende Stellungnahme, die ich als Vorsitzender auf Grund der 
Diskussion und des Beschlusses der Kommission in der Sitzung 
vom S.März 1992 zusammengefaßt habe. 

Abschließend möchte ich noch feststellen, daß wir alle in der 
Kommission die knappe Fristsetzung, die ohne Rücksicht auf die 
Semesterferien im Februar - oder vielleicht gerade deswegen _ 
vorgenommen wurde, als Zumutung empunden haben. 

Univ.-Prof.Dr.Hermann Mittelberger 
Vorsitzender 
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~FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
STUDIENKOfl1MISSION 

FÜR DIE STUDIENRICHTUNG 
SPRACHWISSENSCF.AFT 

Institut für Sprachwissenschaft 
Mozartgasse 8 bzw.14,8010 Graz 

Betreff: Novellierung des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes 
Begutachtung 

Sitzung vom 5. März 1992, 16 Uhr c.t. 

S tel 1 u n g nah m e 

auf Grund der Diskussion und des Beschlusses der Kommission in 
obiger Sitzung: 

§ 17:2 a. Lehrveranstaltungen aus einführenden ••• F~chern 
samt ERIlUTERTTNGEN 8.11-12: 
Der Text der "Erläuterungen" i3t nicht eindeutigo Sinnvoll ist .. er 
wohl nur so zu verstehen, daß die prufungslose Eingangsphaee fur 
den "Schnup_,erstudenten" .. ohne Konsequenzen blti!ibt. Wenn ein Stu
dierender jedoch das gew~hl~e Studium als sein richtiges erkennt, 
sind doch gerade diese e1nfuhrenden und das Studium besonders kenn
zeichnenden Lehryeranstaltungen die Grundlage, auf der das Studium 
aufbaut 0 Daher mussen gerade diese Lehrveranstaltungen durch den 
Studierenden verarbeitet werden, was durch eine Leistungsfest
s~ellung erwiesen wird, auch im Interesse des Studierenden. Sonst 
mußten ja para11el entsprechende .. Lehrverans~a1 tungen gehalten wer
den, was aus Grunden der Kapazitat undurchfuhrbar ist. 
§ 17:2 co Festle un der Ausbi1dun sziele 

• asta ur 
samt ERLAUTSRTJNGEN 

Die Fe~legung ist generall nicht durchführb~r, da sich die Lehrin
halte vor allem in den Lehrveranstaltungen fur die Studierenden 
höherer Semester ständig änderno Mag eine solche Fe§tlegung bei Lehr
veranstaltungen der Eingang§phase allenfalls noch moglich sein, bei 
Lehrveranstaltungen, die starker m~t dem Fortschritt der Wissen
schaft zusam~enhangen, ist sie unmoglich. Sie wurde nur zu einer 
Stagnation fuhren oder die Studienkommission zwingen, die Le~l.I'in
halte auf Grund des Antrages ~er Lehrenden dauernd neu zu ~schreiteno 
Der ganze Verwaltunsaufwand wurde jedenfalls hemmend wirken und jen 
Lehrenden vor allem in Spezialvorles~~gen bzs. entsprechenden Lehr
veranstaltungen in der Freiheit der Lehre einengen. 
Ob eine sicherlich vorko~mende Pr~ferwillk~r in ei~zelnen Fällen 
dadurch verhindert werden kann, bleibt fraglich, auch wenn man f~r 
dem Prufer die Verpflichtung festschreibt, die definierten Ausbil
dungsz~ltle als Maßstab Zl; nehmen. 

Es gibt Fä11e ~~t zwei Ergänzunsspnlfungen, z.B. La~e1n ':nd Griechisch. 
In derarti~en Fallen weiß ein 8tudierender~ daß er langer braucht. 
~r kann durchaus sein Stugium in einge3chranktere~ Maße betreib2n 
und .. sich gle1chzeitig zunachst auf die eine und dann auf die andere 
Erganzun~sprmfung vorbeEeit8no G~rade bei Studierenden, die nicht 
ha~bvorbereitet zur Erganzungspruf""ng antreten wollen, sondern sjch 
gründlicher darauf vorbereiten, kan~ es ~ur nicht rechtzeitigen Ab
legung von PrufHngen kommen, obwohl ins~esamt ei~ Studie~fortschritt 
und damit ein gun~ti.;er Stuiiener.f.olg vorliegt. Eine au~omatische 
EX~3trikulation ware in solcaen Fallen eine unbillige Harte, da dies 
a"J.ch außeruni versi täre Folgen haben kann. Die Exmatrikulat ion und. die 
zu erwartende n2u'?rlir.:le Imul3.trikulation wEire zudem ein ver:!leidbarer 
Verwal tunsaufwand 0 ~ ~ ~./~_ Ir. __ ____ 

~t//~~k_ 
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KARL-FRANZENS-UNIVERSIT ÄT GRAZ 
INSTITUT FÜR ANGLISTIK 

Studienkommission 
Anglistik! Amerikanistik 

An die 
Un~versitätsdirektion 
im Hause 

K·PL·Fr).\'·:'!:'·~ l:':I1Ir.r-·T",T G"''i 
M" ., ,.L"I,).' • 'iILl','! MI. ;'" _8111hO G 

UN!\.'C~f'''7'''TSDd~:~:-T:r.''J )\,;11 raz 
Hei richstraße 36!II 

Einget 

BI.:/ 
11. niC. 1932 Tel. 0316) 380/2478 DW 

2475 DW 

7:/jt:. ·_/u " (,;- J; 
. (7·:.N .... :.E.~.(: .. (;' ...... ! ....... '?: ... LiJ.7. .. L1 

2497DW 

Graz, 9 3.1992 

Betreff: Stellungnahme zum Gesetzesentwurf Novellierung AHStG 

Die Studienkommission Anglistik! Amerikanistik hat sich in ihrer 

Sitzung vom 6.3.1992 mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf befaßt und 

nlmmt zu folgenden zwei Punkten Stellung 

4J\ 1.) Nr. 16: § 17, Abs. 2. lit. a: 

Die Studienkommission begrüßt prinzipiell den Vorschlag einer 
Studieneingangsphase, das geforderte Ausmaß an dafür aufzuwendenden 

Stunden von 10 vH der Gesamtstundenzahl des 1 Stud~enabschn~tts 

erscheint Jedoch zu hoch. Da dle Durchführung 1m Rahmen e1ner 
Orientierungswoche am sinnvollsten erscheint, ist die Studienkommission 

der Meinung. daß ca. 5 yH ausreichen. 

2) Nr. 16, § 11, Ahs. 2. li t . c 

Auch eine Verankerung von Inhalten und Zielvorstellungen von 

1ehrveranstaltungen in den Studienplanen erscheint der 

Stud~enkolmussion als nutzhch. Jedoch w~rd gefordert. daß d~e 

Formulierung "Fest legung der Ausbüdung~ziele ~n den Pflicht- und 
Wahlfa.chern" zu "E1ekanntmachung der Anforderungen in den Pflicht- und 

Wahlfächern" abgeändert wird. Es entspricht - in Zusammenhang mit der 

vorgeschlagenen Erganzung von § Z: (Prufungen) VIel besser den 
IntentIonen des Gesetzesentwurfs. eIne Offenlegung der Anforderungen 

fur dle StudIerenden vorzunehmen DIeser Begrlff 1St auch VIel 

konkreter als der Begriff "Ausbildungsziele" , der im übrigen (weil er 
von ~ildung spr~cht) den BestImmungen von § 1. ~~2 : =uwIderlauft 
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Karl-Franzens-Universität Graz 
Institut für Slawistik 
A-8010 GRAl - Helnrlchstra8e 211 

(Eingang Univeraltltaplatz) 

An die 

Universitätsdirektion der 
Karl-Franzens-Universität Graz 

Betrifft: GZ.39/76/4 ex 1991/92 

Graz. am 

KARL- FR.l::Z:: : -c:::::~~ ~~T GR~Z 
UN'V:::::;T.!""i3DiR:::-; ;8N 

Novellierung des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes~ Begutachtung 

Hier Stellungnahme des Instituts für Slawistik 

Die studentische Vertretung der Institutskonferenz/Studienkommission Slawistik 

hat auf der Sitzung am 4.3.1992 eine Stellungnahme zum genannten Entwurf 

vorgelegt, die mit geringfügigen MOdifikationen von der StudienkommiSSion 
einstimmig (bis auf Punkt V) verabschiedet wurde. 

In der Anlage übermittle ich Ihnen diese Stellungnahme. 

O.Univ.-Prof.Dr. Wolfgang Eismann 

Vorsitzender der Studienkommission 
für die StudienriChtung Slawistik 
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5 TEL L U N G NAH M E 

der InstitutskonferenzjStudienkommission SLAwISTIK zur 

Novel1ierung des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 

rJ.,rt.L-FrJJ·:ZE;·rs-t~'~''lEI:SIT;~ T GRAZ 
E~:->"~m:r rf~ ::~_~\',"1'T!.~~~~ 

Die InstitutskonferenzjStudienkommission SLAWISTIK beschließt 

im einleitenden Absatz und den Punkten I, 11, 111 und IV 

einstim~ig folgende Stellungnahme zum Entwurf des AHStG: 

Durch die jüngsten Reformkonzepte zu UOG, FLAG, StudFG und 

AHstG wurde eine Richtung eingeschlagen, die hinführt zu 

Beschränkung des freien Hochschul zugangs , Studienverschärfung und 

Sozialabbau. Dabei wird auf aktuelle Probleme wie desolate 

Einrichtungen an den Universitäten, fehlende Laborplätze und 

überfüllte Hörsäle ebensowenig eingegangen wie auf die allgemeine 

bildungspolitische Situation. Es erscheint uns notwendig, die 

Bedeutung der Geistes- und Kulturwissenschaften, sowie Sinn und 

Ziele der Universität und ihren gesellschaftspolitischen Auftrag 

der Volksbildung neuerlich zu hinterfragen. 

I. Schaffung neuer Exmatrikulationstatbestände 

durch § 6 Abs 5 lit e und f 

e) Die Tatsache, daß einje StudentIn im Ausland wegen 

negativer Leistungen vom Studium ausgeschlossen wird, soll te ri..A:

eine österreichische Universität kein Grund sein, ihrijsie 

ebenfalls auszuschließen, 

prüfen. 

ohne die Gründe selbst inhaltlich ~ .. 
... u. 

f) 1. Die Begründung, daS es sich bei der bisherigen Rege:~~g 

um keine "adäquate, effektiv vollziehbare Regelung" handelt, i~t 

unzureichenc. und erklärt nicht, warum die bisherige Regelung ni.c::.-:: 

zweckmäßig sein soll. 

~. Es wird in keiner Weise auf die Gründe eingega~gen, die 

St~dentInnen veranlassen bzw. zwingen, die Ergänz~n;s~rüfun;e~ 

nicht innerhalb der gesetzlichen Frist ab=ulegen, z.E. Krankheit, 

Pflege von Familienmitgliedern, Schwangerschaft, Wohnungs suche 

USW. Durch die E~m&~rikulation würde gerade in solchen F~:len ~~e 

sozia:e Lage der Betroffenen weiter verscharft und dle 

erfolgreiche Ablegung der Prüfung fast ausichtslos. Es drängt sich 

der Verdacht auf. daß mit dieser Gesetzesänderung gerade die 

sozial Schwachen getroffen werden sollen. 
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11. Einrichtung einer zentralen Datenbank 

durch § 12 Abs 3 und 4 

Mit dieser Regelung würde eine zentrale Datenbank geschaffen, 

die es gestatten würde, den individuellen Studienfortgang jedesjr 

einzelnen zu verfolgen. überdies wird nicht festgelegt, wer noch 

Zugang zu den Daten hätte. Wir betrachten solche Maßnahmen als 

unzulässigen und überflüssigen Eingriff in die Privatsphäre der 

studierenden StaatsbürgerInnen. 

I I I . Antrag zum "studium irregulare" §. 13 Abs. 4 -

~ Die Aufhebung der bisherigen Regelung, daß ein Studienversuch 

durchgeführt werden kann, wenn dem BMfWuF wenigstens 10 Ansuchen 

von ordentlichen Hören auf Genehmigung eines studium irregulare 

mit gleichem Studienprogramm vorliegen, bedeutet eine unnotwendige 

Behinderung von kreativem Geist und Innovation durch 

Bürokratisierung. -
~.-"-- ..... 

Das Vorliegen von 10 Ansuchen ist wohl Beweis für den bestehenden 

Bedarf und kein "nicht mehr beeinflußbarer Automatismus, der Druck 

auf das BMfl\uF erzeugt". 

IV. Gestaltung einer Studieneingangsphase 

durch § 17 Abs. 2 

In jenen Fächern, in denen Studienvoraussetzungen erst :'m 

Studium erworben "1erden müssen, wäre ein Propädeutikum dringend 

notwendig. Eine Studieno~ientierung müßte an ein derartige~ 

Propädeutikum gekoppelt sein. 

U}:)er Punkt t' wird gesondert abgestimmt: 4 Prostimmen bei 

Enthaltungen. 

V. Herabsetzung der Möglichkeiten zur P~üfungswiederholung 

durch § 30 Abs 1 

Eine solche Herabsetzung der Wiederholungsmbglichkeiten 

widerspricht der ursprünglichen Intention des Paragraphen, 

StudentInnen vor Wi llkür bei der Beurtei 1 ung ven Prüfungen zu 
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schützen. Der internationale Usus in diesem Bereich braucht uns 

nicht als Norm zu dienen, da es um den Zweck des Gesetzes und 

nicht um Konformität mit anderen staaten geht. 

Graz, am 3. 3. 1992 
/~ /~~~noz..,. ___ -

Univ.-Prof. Dr. W. Eismann 
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STUDIENKOMMISSION PHYSIK-DIPLOM 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT - KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
Vorsitzender: Univ.Prof. Dr. Heimo Latal 

Institut für Theoretische Physik 
Karl-Franzens-Universität Graz 
Universitätsplatz 5, A-8010 Graz 
Tel.: (0316) 380 - 5230 

An die 
Universitätsdirektion 
der Karl-Franzens-Universität Graz 
im Hause 

Betrifft: Stellungnahme zur Novellierung des AHStG 

(GZ. 39/76/4 ex 1991/92) 

10. März 1992 

. 'VE .:')/TAr GRAl 

(ingel. 1 Z W'l. 1992 
. BI:/ 

· -. ,.J.:111::.1!t/~ bj111v... 

Zum vorliegenden Entwurf einer Novellierung des AHStG hat die Studienkommission Physik

Diplom in ihrer Sitzung am 10. 3. 1992 im speziellen zu Z 16 wie folgt Stellung genommen: 

1. Bereits jetzt sind alle im Studienplan angeführten Pflichtlehrveranstaltungen des 1. Seme

sters (Experimentalphysik I, VO mit UE; Mathematische Methoden I, VO mit UE; Labor

übungen n von solcher Art, daß dadurch den Studierenden ein Einblick in die Anforderungen 

des Studiums gegeben wird. Es wird daher nicht schwer sein, aus diesem Angebot von insge

samt 17 Stunden die erforderlichen 7 Stunden auszuwählen und sie speziell als "einführend" zu 

bezeichnen. Da außerdem in der Studienrichtung Physik das LehrveranstaltungspTÜfungssystem 

vorherrscht, werden darüber auch die entsprechenden Prüfungen abzulegen sein. Die in der 

Novelle vorgeschlagene "Studieneingangsphase" würde daher für die Studienrichtung Physik

Diplom eher eine Einschränkung bedeuten. 

2. Die Festlegung der Ausbildungsziele in den Pflicht- und Wahlfcichern durch die Studienplä

ne wird sicher nicht den gewünschten Effekt bringen: da die Fächer im allgemeinen eine gro

ße Anzahl von Lehrveranstaltungen verschiedenen Typs und Inhalts umfassen (z.B. besteht das 

Fach "Experimentalphysik" mit 38 Stunden im 1. Studienabschnitt von Physik-Diplom aus 20 

Stunden Vorlesung über das Gesamtgebiet der Physik, 6 Stunden Übung und 12 Stunden La

boTÜbung), würden die Ausbildungsziele wieder nur sehr allgemein und vage formuliert wer

den können. Meistens ist schon aus der Bezeichnung der Fächer zumindest grob ihr Inhalt er

sichtlich, so daß als Ausbildungsziele wahrscheinlich nur erweiterte Umschreibungen dieser 

Bezeichnungen angegeben werden. Es wäre sinnvoller, die Ziele von Lehrveranstaltungsgrup

pen innerhalb der einzelnen Fächer anzugeben, um dadurch objektivierbare Maßstäbe für Prü

fungen zu erhalten. 

Der Vorsitzende der Studienkommission 

--U.~ 
(Univ.Prof. Dr. H. Lata1) 
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KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
Die Vorsitzende der StudIenkommissIon für die 

StudIenrichtung Blologie-Dlpiom 
Institut für Mikrobiologie, UnlversltAtspiatz 2,A-«J1 0 Graz 

An den 
Rektor der KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT 
o.Univ.-Prof. Dr. F. Zeilinger 

Universitätsplatz 3 
8010 G raz 

Betrifft: Novellierung des Allgemeinen Hochschul
Studiengesetzes; Stellungnahme 

Graz, 11.3.1992 

K;,Rl- rR'~r!ZE:;s -~;m't~)!IT\T GRAl 
UNI':EP.SIT)'!;TSDiREKTiCN 

In der Sitzung der Studienkommission Biologie-Diplom am 5.3.1992 wurde der 
Entwurf zur Novellierung des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes diskutiert. 
Die Stellungnahme dieser Studienkommission zu einigen wichtigen Punkten sei 
hier kurz zusammengefaßt. 

Zu Zahl 2 § 6 Abs. 5 litt 

Die geplante Exmatrikulation bei nicht rechtzeitig abgelegten 
ErgänzungsprQfungen oder Zusatzprüfungen wird auf rechtliche Probleme 
stoßen. wenn bei einem Doppelstudium für das 2. Studium sehr wohl die 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Neufassung in dieser Form ist 
daher abzulehnen. 

Zu Zahl 13 § 13 Abs. 4 

betrifft Studienversuch: Es ist aus der Neufassung nicht ersichtlich, welche 
Ziele damit verfolgt werden. denn schon in der Erstfassung war von 
"können" und nicht "müssen" bei der Genehmigung eines 
Studiumversuches die Rede. KlarsteIlung erforderlich. 
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zu Zah116§ 17 Abs. 21it abis c 

a) Studieneingangsphase: 
Prinzipiell ist die Einrichtung einer Studieneingangsphase zu begrüßen, 
doch nicht in der hier vorgeschlagenen Form: 

1.) Das Ausmaß von 10 % (mit den geforderten Konsequenzen) ist 
unrealistisch, ebenso 

2.) das notwendige -Angebot" innerhalb des ersten Semesters, und 
darüber hinaus 

3.) soll diese Eingangsphase mit keiner Prüfung abgeschlossen 
werden, die mit Konsequenzen für das weitere Studium 
verbunden sein kOnnte, d. h. daß diese Lehrveranstaltungen nicht 
als Zulassungsvoraussetzung für darauf aufbauende 
Vorlesungen ,Proseminare, Übungen dienen können. 
Das ist für das Studium der Biologie bei der auferlegten 
Begrenzung der Gesamtstundenzahl nicht durchführbar. 

4.) Am Beginn der Erläuterungen heißt es, daß die Einführungsphase 
zu einer Verringerung der Zahl der Studienabbrecher führen soll, 
auf Seite 12 der Erläuterungen spricht man davon, daß die 
Eingangsphase kein Selektionsinstrument sein soll - das ist ein 
Widerspruch. 

Der Vorschlag der Studienkommission Biologie, wie er übrigens bei den 
Diskussionen um den neuen Studienplan bereits Eingang gefunden hat, 
lautet daher: 

Eingangsphase ja, und zwar in Form eines 1-stündigen 
Proseminars am Beginn 1.l!ld ev. am Ende des ersten 
Semesters. Dieses Proseminar soll die Ziele des Studiums, die 
Berufsbilder, die Forschungsriehtungen der einzelnen Institute 
ete. beinhalten. 
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b) Lehrveranstattungen, die als PfIich- und Wahlfächer die vorgesehenen 
Fachgebiete oder Fächer erfassen: 
Im besten Fall kann man sich, vor allem bei den Wahlfächern, einen 
Lehrveranstaltungs-Katalog vorstellen, der ständig ergänzt oder erneuert 
werden müßte, um auch in der Lehre Anreiz für ein ·updaten· der 
Lehrveranstaltungen zu haben. Eine Festlegung im Studienplan wäre 
kontraproduktiv. 

Vorschlag der Studienkommission Biologie Diplom: wie bisher 
Lehrveranstaltungen des 1. Studienabschnittes festlegen; für den 2. 
Studienabschnitt wo immer möglich freie Wahl mit Lehrveranstaltungs
Katalog sowohl für PfIicht- als auch Wahlfächer - aber nicht im 
Studienplan festgelegt. 

c) Festlegung der Ausbildungsziele in den PfIicht- und Wahlfächern: 
Dazu ersuchen wir um Erläuterungen, was diese Festlegung beinhalten 
soll und welches Ziel damit verfolgt wird - auch im Zusammenhang mit 
den daran geknüpften Forderungen, Ausbildungsziele als Maßstab für 
einen Prüfungserfolg heranzuziehen. 
Von unserer Seite wird in jedem Fall eine Gleichsetzung von 
Ausbildungszielen und Lehrinhalten abgelehnt. 

Bis zu einer Klärung dieses Punktes von Ihrer Seite lautet unser 
Vorschlag: 

Definition des Lehr- und Ausbildungszieles der jeweiligen 
Lehrveranstaltung am Beginn des Semsters - schriftlich am schwarzen 
Brett. 

Zu Zahl 28 § 30 Abs. 1 

Die Reduktion der Zahl der Prüfungswiederholungen stößt nur bei der 
Studierenden-Fraktion auf Widerstand - eine Stellungnahme der 
Studierenden wird gesondert eingebracht. 
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Zu Zahl 32 § 40 Nostrifizierung 

Als Voraussetzung für die Nostrifizierung sollte nach wie vor der ordentliche 
Wohnsitz des Antragstellers in Österreich sein, da ja Nostrifizierung mit 
einer Berufsausübung in österreich in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen soll. 

/freund~ GrüBen r' . 

rj/1"-u;~\~ {/~~ __ 
./ ~r. ~riederike Tumowsky / 
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KARL-FRANZENS-UNlVERSIT Ä T GRAZ 

Studienkommission Erdwissenschaften 

Vorsitzender: 

Univ.Doz.Dr. Hans-Ludwig HOLZER 
Institut für Geologie und Paläontologie 
Heinrichstta8e 26 
SOlOGraz . , .. , r:-:'~'17-"~-"'''iEf'~ITf;T GkAL 

...... ;..", ". .... ,_. "1 N 
Tel. 380-5585,5680 li· .. '.- '1;·I~",I\i...i\ 10 Itl' _. "".11 , 

An den Rektor der 
Karl-Franzens-Universität 

1 1. M RZ. 1992 

MagnifIzenz O.Univ Prof.Dr, Franz ZEll..INGER f'A !1;r.f.,711~" 
IM HAUSE 

Graz, 11.3.1992 

BETRIFFT: Stellungnahme zur AHStG-Novelle 1992 

Magnifizenz, sehr geebner Herr Professor! 

In der Sitzung der oben genannten Studienkommission vom 9.3.1992 wurde betreffend 
AHStG-Novelle 1992 folgender Beschluß gefaßt: 

"Betreffend Z. 17 -§ 17 (Studienpläne) wird die Formulierung unter Abs.2 lit.a.: die 
Festlegung und Bezeichnung von Lehrveranstaltungen aus einführenden und das Studium 
besonders kennzeichnenden Fächern begrüßt, jedoch 

der WOChenstundenumfang (10 v.R.der Gesamtstundenzahl im ersten 
Studienabschnitt) und 

die Semesterzuweisung ( "im ersten Semester" ) als unpraktikabel abgelehnt. 

Begründung: 

l.Die Wochenstundenzahl flir die genannten Lehrveranstaltungen richtet sich nach dem 
Umfang des Fachgebietes (der Fachgebiete) einer Studienrichtung. 
2. Der Studienbeginn der Studierenden wird individuell durch die Immatrikulation 
festgelegt (jeweils Winter- oder Sommersemester). 

Zu den anderen Änderungen, die die Studienkommissionen betreffen: 
Z.12 & Z.13 (§ 13), Z.14 & Z. 15. (§ 14), Z. 20 - Z. 22. (§ 21), 
werden keine Einwände erhoben. 

Mit hochachtungvollen Grüßen verbleibt 

~ 

c!-r-(L_-
(Univ.Doz.Dr.Hans-Ludwig HOLZER). 
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